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Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR 

Für die im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 erzielten Emissionsverminderungen in der Höhe von 

25’479 tCO2eq aus dem vorliegenden Programm können aus Sicht der Verifizierungsstelle 

Bescheinigungen gemäss CO2-Verordnung ausgestellt werden. Ausserdem können zusätzlich zu den 

im letztjährigen Verifizierungsbericht bestätigten Emissionsverminderungen im Zeitraum von 

01.01.2020 bis 31.12.2020 für weitere 26 tCO2eq Bescheinigungen ausgestellt werden.  

 

Die Gesuchsunterlagen und Berechnungen sind vollständig, nachvollziehbar und korrekt. Die 

Verifizierung wurde anhand dem vorliegenden Verifizierungsbericht (inkl. Checkliste) durchgeführt. Die 

in Standard- und komplexeren Fälle eingeteilten Vorhaben sowie die zugrundeliegenden Excel-

Berechnungen, wurden zu 100% (komplexe) oder stichprobenmässig (Standardfälle) geprüft. 

 

Aus der Verifizierung ergaben sich insgesamt 3 CRs, welche alle vollständig gelöst werden konnten. 

Aus der letzten Verfügung vom 30.09.2021 bestanden keine offenen FARs und innerhalb der 

vorliegenden Verifizierung wurden keine neuen FARs erhoben.  

 

Es gab in der vorliegenden Monitoringperiode keine wesentlichen Änderungen, welche eine erneute 

Validierung erfordern würde. 

 

Wie in den Vorjahren bereits gehandhabt, wurde keine Vor-Ort Besichtigung durchgeführt. Ausserdem 

wurde im Rahmen der diesjährigen Verifizierung weiterhin die Begrifflichkeit «Vorhaben» akzeptiert 

und nicht die neue Bezeichnung «Projekte» verwendet. Der Antragsteller wurde jedoch informiert, 

dass er ab der nächsten Monitoringperiode auf die neue Bezeichnung «Projekt» umstellen muss. 

 

Die Verifizierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Programm mithilfe des Monitoringberichts, 

aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1 und gemäss den Vollzugs-

Mitteilungen UV-13151 (8. Aktualisierte Ausgabe, Juni 2022) und UV-20012 (3. Ausgabe, Juni 2022) 

des BAFU verifiziert wurde: 

 

0107 Klimaschutzprogramm Verminderung von Kältemittelemissionen 

Programmmodul 1: Vorzeitiger Ersatz von stationären HFKW-Kälteanlagen 

 

Die Evaluation des Projekts oder Programms hat folgende Emissionsverminderung ergeben:  

 

 [t CO2eq] Bemerkung 

Insgesamt erzielte 

Emissionsverminderung  

25’479 Tonnen CO2eq im Jahr 2021 

26 Tonnen CO2eq im Jahr 2020 

n.a. 

Davon 

Emissionsverminderungen 

die laut Abschnitt 3.2 

besonders zu berücksichtigen 

sind  

n.a. n.a. 

Emissionsverminderungen 

die von der 

Verifizierungsstelle zur 

Ausstellung empfohlen 

werden [t CO2eq] 

25’479 Tonnen CO2eq im Jahr 2021 

26 Tonnen CO2eq im Jahr 2020 

n.a. 

 

 

 
1 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
2 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
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Für das nächste Monitoring empfiehlt die Verifizierungsstelle die folgenden Forward Action Request 

(FAR): n.a. 

 

 Name, Telefon und E-

Mail-Adresse 

Ort und 

Datum: 

Unterschriften 

Fachexpert I und 

Gesamtverantwortlicher 

Levin Koller 

+41 44 395 14 91 

levin.koller@ebp.ch 

Zürich 

21.12.2022 

 

Qualitätsverantwortliche Denise Fussen,  

+41 44 395 11 45, 

denise.fussen@ebp.ch 

Zürich 

21.12.2022 
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1 Angaben zur Verifizierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

 

Version und Datum der Projekt-

/Programmbeschreibung 

Version 2.3, 20.01.2015 

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

Version 1.1, 23.09.2014 

Version und Datum des 

Monitoringberichts 

Version 2.0, 15.12.2022 

Verfügung Eignungsentscheid: 

Datum 

05.02.2015 

Ortsbegehung: Datum Wie in den Vorjahren wurde keine Begehung durchgeführt. Die 
Dokumentation inkl. Fotodokumentation und Anlagenschemen 
ist aus der Perspektive des Verifizierers ausreichend. Zudem 
können an einer Begehung die für die Berechnung der 
Emissionsverminderungen relevanten Daten nicht kontrolliert 
werden, da Vorhaben bereits realisiert, die alten Anlagen 
abgebaut und Meseinrichtungen nicht relevant sind. 

Verwendete Liste der 

abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

Liste Anlagen mit Verminderungsverpflichtung – Emissionsziel. 

Stand: 31.01.2022 

 

Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 

aufgeführt. 

 

 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 

 

Ziel der Verifizierung 

Im Rahmen der Verifizierung wird geprüft und sichergestellt, dass der Monitoringbericht im Einklang mit 

den Vorgaben der Vollzugsmitteilung sind und die Anforderungen von Art 5 und Art 5a der CO2-

Verordnung erfüllen. Ziel der vorliegenden Verifizierung ist die Überprüfung der Vollständigkeit und 

Konsistenz der Angaben des Programms und der umgesetzten Vorhaben des Programms. Im 

Vordergrund stehen die Prüfung der angewendeten Monitoringmethode und die Korrektheit der 

dazugehörigen Datenerfassung, sowie die Berechnung der tatsächlich erzielten 

Emissionsverminderungen. Dazu gehört auch die Prüfung der Vollständigkeit der Darstellung aller 

relevanten Daten, der Messeinrichtungen für das Monitoring und der Übereinstimmung der 

Technologien mit dem Monitoringkonzept.  

 

Beschreibung der gewählten Methoden 

Die Verifizierung wurde anhand des offiziellen Verifizierungsbericht inkl. Checkliste und den 

vorliegenden Dokumenten gemäss Anhang A1 durchgeführt.  

 

Der Fokus der diesjährigen Verifizierung liegt erneut auf den Vorhaben und die damit verbundenen 

Emissionsverminderungen, da offene Fragen zur Methodik des Programms schon in der vorletzten 

Verifizierung geklärt wurden und der diesjährige Monitoringbericht keine inhaltlichen Anpassungen 

enthält. Ausserdem enthielt die letztjährige Verifizierung keine FARs und die diesjährige Verifizierung 

wird von derselben Verifizierungsstelle wie letztes Jahr durchgeführt, weshalb sich die 

Verifizierungsstelle schon ausführlich mit der Methodik des Programms auseinandergesetzt hat. 
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Die zugrundeliegenden Excel-Berechnungen zu Emissionsverminderungen und der Wirtschaftlichkeit 

wurden wie folgend beschrieben, geprüft.  

 

Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

Im Rahmen der 5. Verifizierung wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt:  
1. Überprüfen der Dokumentation auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Richtigkeit 

(geprüfte Dokumente siehe Anhang A1) 
2. Beurteilen des Programms aufgrund des Verifzierungsberichts und der darin enthaltenen 

Checkliste und Identifizieren der noch offenen Punkte (CR und CAR) 
3. Erstellen des Entwurfs des Verifizierungsberichts 
4. Analysieren der noch offenen Punkte aufgrund der Antworten des Gesuchstellers  
5. Finalisieren des Verifizierungsberichts und zusenden an den Gesuchsteller 
6. Fertigstellen des Verifizierungsberichts aufgrund der Kommentare des Gesuchstellers  

 

Die vollumfängliche Liste der Fragen in Form von CRs und CARs sind im Anhang A2 aufgelistet. 

 

Vorgehen Vorhabenprüfung 

Im Monitoring werden die neuen Vorhaben in komplexere Fälle und Standardfälle eingeteilt: 

• Bei komplexeren Fällen werden Vorhaben der Gewerbe-, Industrie- oder Klimakälte, 

Vorhaben von neuen Kunden und solche mit anderen Besonderheiten abgedeckt. 

• Standfälle sind Vorhaben der Supermarktkälte von , welche sich 

grundlegend nicht unterscheiden und auf gleiche Weise dokumentiert werden. 

Während die komplexeren Vorhaben innerhalb des Monitorings alle überprüft werden, können die 

Standardfälle aufgrund ihrer Gleichheit in Stichproben verifiziert werden. In vorliegendem Monitoring 

wurden 50% der Standardvorhaben im Zufallsprinzip untersucht (9 aus 18 Vorhaben). Die Vorhaben 

wurden per Zufallsgenerator ausgewählt (https://www.matheretter.de/rechner/zufallszahlengenerator). 

Neben allen 25 komplexen Fällen wurden folgende Standardfälle entsprechen überprüft: 

 
Komplexe Fälle Standardfälle 

ID ID 

12262 12152 

11914 12157 

12147 12593 

12413 12595 

12573 12151 

12402 12596 

12604 12597 

12747 12718 

12599 12422 

13025  

12742  

12888  

12745  

12744  

12902  

12406  

12598  

12740  

12603  

13102  

12897  

12889  

12746  

13103  

13280  

 

Damit wurden insgesamt 34 von 43 Vorhaben aus dem Jahr 2021 geprüft, die 76% der 

Emissionsreduktionen der neuen Vorhaben ausmachen. Da die CO2-Emissionsvermidnerungen je 

Vorhaben nach Aufnahme in das Programm gleichbleiben, werden in jeder Verifizierung lediglich die 

neuen, aber nicht die bereits aufgenommenen Vorhaben überprüft. Die Prüfung der 34 Vorhaben 

wurden in 3 Tranchen vorgenommen: Die erste Tranche von 15 Vorhaben wurde im Dezember 2021 
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geprüft, die zweite Tranche mit 25 Vorhaben im Juni 2022 und die dritte Tranche mit 3 Vorhaben im 

November 2022. 

 

Für die geprüften Vorhaben (komplexere Fälle und Standardfälle) wurden die Angaben im Monitoring-

Excel (A6_MonitoringfileM1_MP21_221205.xlsx) mit den zugehörigen Dokumenten quergecheckt und 

auf Richtigkeit überprüft. Es wurde ausserdem ausführlich überprüft, ob die Vorhaben die 11 

Aufnahmekriterien erfüllen. 

Für die Erhebung der Projekt- und Referenzemissionen sowie der Zusätzlichkeit der Vorhaben sind 

diverse Parameter relevant. Um entsprechend die Aufnahmekriterien sowie die Projekt- und 

Referenzemissionen und die Zusätzlichkeit zu überprüfen, wurden für alle geprüften Vorhaben 

folgende Parameter mit den relevanten Dokumenten kontrolliert: 

 
Parameter Relevante(s) Dokument Abkürzung im 

Monitoring-File 

Umsetzung Kälteanlage in 
Zielvereinbarung 

Unterschriebenes Gesuch  

Inanspruchnahme weiterer Fördermittel Unterschriebenes Gesuch  

Abtretung Emissionsverminderungen an 
Klik 

Unterschriebenes Gesuch  

Nachweis, dass Ersatz nicht zwingend 
war 

Unterschriebenes Gesuch  

Nachweis der Funktionstüchtigkeit Dokument Bestätigung der Funktionstüchtigkeit  

Nachweise Fachgerechte Stilllegung Projektdokumentation  

Alte(s) Gerät(e)   

• Inbetriebnahme Foto-Dokumentation (z.B. Typenschild, Wartungsheft) IBN Dat 

• Ersatz Kompressor Belege Ersatz Kompressor (z.B. Rechnungen) Kmpw 

• Ausserbetriebnahme Unterschriebenes Stilllegungsprotokoll WB Dat 

• Eingesetztes Kältemittel Unterschriebenes Stilllegungsprotokoll KM Typ 

• Füllmenge Kältemittel [kg] Foto-Dokumentation (z.B. Typenschild, Wartungsheft) KM_Menge 

• GWP altes Kältemittel Fixe Parameter Monitoringbericht GWP 

• Leckagen Anlagenalter und Fixe-Parameter Monitoringbericht Leck RE Betrieb 

• Restlaufzeit Anlagenalter RLZ 

Neue(s) Gerät(e)   

• Inbetriebnahme Protokoll Inbetriebnahme IBN_Dat 

• Eingesetztes Kältemittel Protokoll Inbetriebnahme KM_Typ 

• Füllmenge Kältemittel [kg] Protokoll Inbetriebnahme KM Menge 

• GWP neues Kältemittel Fixe Parameter Monitoringbericht GWP 

• IRR und Investitionskosten Überprüfung spezifisches HFKW-Tool und Beleg Investitionsvolumen - 

Plausibilisierung Überprüfung des gewählten Referenzszenarios anhand Laufmeter 
Kühlmöbel oder Kälteleistung vor und nach Sanierung und den 
jeweiligen Bedingungen gemäss interner Richtlinie S. 25 ff. 

RS 

 

Um formelle Fehler in der Excel ausschliessen zu können wurden zusätzlich die Berechnungen, mit 

den relevanten Verknüpfungen, innerhalb des Monitoring-Excels überprüft. 

 

Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 

Die interne Qualitätssicherung wird durch alle oben erwähnten Schritte der Verifizierung gewährleistet. 

Neben der Begleitung des Projektteams während der gesamten Verifizierungsphase, wurden speziell 

die Checkliste sowie der Verifizierungsbericht vor dem Versand an den Gesuchsteller geprüft. Die 

Qualitätsverantwortliche ist im Rahmen des Auftrags vom Verifizierungsteam unabhängig. 

 

 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 

BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen EBP die Verifizierung dieses 

Projekts/Programms 0107 Klimaschutzprogramm Verminderung von Kältemittelemissionen; 

Programmmodul 1: Vorzeitiger Ersatz von stationären HFKW-Kälteanlagen. 

 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 
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von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 

(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 

Projekten, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind (vgl. VoMi 

VVS, Kap. 4.1). 

 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

· keine Projekte oder Programme zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren 

Entwicklung3 sie beteiligt war; 

· bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts oder eines Programms keinen Fachexperten, 

Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an 

der Entwicklung desselben Projekts beteiligt war; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 

Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts oder 

Programms beteiligt gewesen ist; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Validierung 

einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der letzten Verifizierung des Projekts oder 

Programms beteiligt gewesen ist; 

· keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung vom gleichem Projekttyp beteiligt war4; 

· keine Projekte oder Programme für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine 

Beratung oder ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung 

durchgeführt5 oder für die sie eine Beratung im Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK 

durchgeführt hat6; 

· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-

fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 

Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 

Beratern unabhängig sind. 

 

 

 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

 

 
3 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 

4 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte 
hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 für den Auftraggeber x validieren. 

5 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der  bei der Festlegung von Zielen im 
nonEHS-Bereich erbringen. 

6 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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Die im Rahmen der Verifizierung verwendeten Informationen stammen vom Programmentwickler oder 

aus Quellen, die der Verifizierer als zuverlässig einstuft. Für die Genauigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, 

Aktualität oder Angemessenheit der verwendeten Informationen kann der Verifizierer in keiner Weise 

verantwortlich oder haftbar gemacht werden. Der Verifizierer lehnt daher jegliche Haftung ab für Fehler 

und deren direkte oder indirekte Folgen im Rahmen der bereit gestellten Informationen, den erstellten 

Produkten, den gezogenen Schlussfolgerungen und getätigten Empfehlungen. 
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und Monitoringperiode) sind vollständig, korrekt und 

im gesamten Dokument konsistent angegeben 

(Deckblatt und formale Angaben).  

2.3.5  

(1.3 erweitert) 

Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert und identisch 

mit dem Gesuchsteller, der die validierte Projekt-

/Programmbeschreibung eingegeben hat, bzw. 

Änderungen zum Gesuchsteller sind nachvollziehbar 

und ausreichend begründet. 

 X  

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 

Projekt-/Programmbeschreibung sind im Monitoring-

bericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) 

dokumentiert und nachvollziehbar beschrieben 

(Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der Anpassungen 

soll in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft 

werden). 

 X  

2.3.7  

(2.7a) 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten 

Verfügung zur Bescheinigung der erzielten 

Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des 

Monitoringberichts vollständig aufgeführt (Hinweis: 

Die inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den 

jeweiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

X   

 
 
Das Gesuch basiert auf den für das Projekt relevanten Grundlagen und alle formalen und zeitlichen 
Angaben sind vollständig, korrekt und im gesamten Dokument konsistent angegeben. Unter anderem 
wurde auch die aktuell gültige Version des Monitoringberichts verwendet. 
 
Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert und identisch mit dem der validierten Projektbeschreibung 
und dem letzten Monitoringbericht. Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 
Programmbeschreibung sind im Monitoringbericht (Kapitel 1.1) dokumentiert und nachvollziehbar 
beschrieben. Im laufenden Monitoring hat es keine Anpassungen gegenüber der Projektbeschreibung 
und dem letzten Monitoringbericht geben.  
 
Gemäss letzter Verfügung vom 30.09.2021 bestehen keine zu klärenden FARs. CR 1 zu den Angaben 
des Projektentwicklers konnte vollständig geklärt werden. 
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3.5.7 

(Umformulierung 

von 5.1.1a/b) 

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Die Wirtschaftlichkeits-

analyse beruht auf tatsächlichen und belegten 

Kosten und Erlösen. Allfällige Abweichungen zu den 

Annahmen in der Projekt-/Programmbeschreibung 

sind nachvollziehbar begründet. 

X   

3.5.8 

(Umformulierung 

von 5.1.1c) 

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Abweichungen der 

tatsächlichen Kosten und Erlöse gegenüber den in 

der Projekt-/Programmbeschreibung festgelegten 

Werten sind kleiner als 20%. Allfällige Abweichungen 

sind nachvollziehbar begründet.  

X   

3.5.9 

(Umformulierung 

von 5.1.1d) 

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Es liegt keine 

wesentliche Abweichung hinsichtlich 

Wirtschaftlichkeitsanalyse vor. 

X   

3.5.10 Aus Sicht des Verifizierers ist keine erneute 

Validierung wegen wesentlichen Änderungen 

hinsichtlich Wirtschaftlichkeitsanalyse notwendig. 

X   

3.5.11 

(Umformulierung 

von 5.3.1a/b) 

Nur bei Erstverifizierung, oder wenn 3.5.6 nicht 

zutrifft: Die eingesetzte Technologie entspricht 

derjenigen in der Projekt-/Programmbeschreibung 

(Erstverifizierung) bzw. dem letztem 

Monitoringbericht. Allfällige Abweichungen sind in der 

entsprechenden Tabelle nachvollziehbar 

beschrieben, begründet und angemessen. 

X   

3.5.12 Nur bei Erstverifizierung, oder wenn 3.5.6 nicht 

zutrifft: Es liegt keine wesentliche Änderung 

hinsichtlich der eingesetzten Technologie vor. 

X   

3.5.13 Aus Sicht des Verifizierers ist eine erneute 

Validierung wegen wesentlichen Änderungen 

hinsichtlich eingesetzter Technologie nicht 

notwendig. 

 X  

3.5.14 Es liegen keine sonstigen Änderungen vor, die 

möglicherweise eine erneute Validierung bedürften 

(z.B. bei Programmen Änderung der 

Aufnahmekriterien). 

X   

3.5.15 Aus Sicht des Verifizierers ist eine erneute 

Validierung wegen sonstiger wesentlichen 

Änderungen nicht notwendig. 

 X  

 

Es gab im Vergleich zur letzten Monitoringperiode keine Änderungen zur Wirtschaftlichkeitsanalyse 

und der eingesetzten Technologie. 

 
Bei der Prüfung wird für jedes Vorhaben die Wirtschaftlichkeit (Zusätzlichkeit) mittels des Tools 
«A5_M1_HFKW_Tool_V_5_4» durchgeführt. Die Beurteilung beruht auf dem Barwert und dem 
internen Zinsfuss (IRR). Bei einem IRR<6% gilt das Vorhaben grundsätzlich als zusätzlich. Für die 
Wirtschaftlichkeit sind in erster Linie die Investitionskosten relevant. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse 
basiert auf den tatsächlichen Investitionskosten. Im Rahmen der Verifizierung wurde die 
Wirtschaftlichkeitsanalyse (IRR) inkl. den vorliegenden Investitionskosten (anhand Rechnungen) von 
allen neuen Vorhaben, wie in Kapitel 1.2, Abschnitt Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte 
Schritte beschrieben, überprüft und kann für korrekt befunden werden.  
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Die neuen Vorhaben werden in komplexere Fälle und Standardfälle aufgegleist. Als Standardfälle 

gelten neue Vorhaben der Detailhändler . Alle anderen Vorhaben werden den 

komplexeren Fällen zugeordnet.  

 

Im Rahmen der vorliegenden Periode gibt es 25 komplexe Fälle und 18 Standardfälle. Die neuen 

Vorhaben wurden wie in Kapitel 1.2, Abschnitt Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

beschrieben, überprüft.  
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A1 Liste der verwendeten Unterlagen 
 

• BAFU (2022). Projekte und Programme zur Emissionsverminderung und Erhöhung der 

Senkenleistung. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-

Verordnung. 8. aktualisierte Version, Juni 2022. 

• BAFU (2022) Validierung und Verifizierung von Projekten und Programmen zur 

Emissionsverminderung im Inland. 3. aktualisierte Ausgabe, Juni 2022. 

• Verfügung über die Ausstellung von Bescheinigungen für die Monitoringperiode vom 

01.01.2020 bis 31.12.2020 vom 30.09.2021 

• Programmbeschreibung „Vorzeitiger Ersatz von stationären HFKW-Kälteanlagen“ Version 2.3 

vom 20. Januar 2015 

• Monitoringbericht Version 2.0 vom 15.12.2022 inkl. aller Anhänge 
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A2 Frageliste zur Verifizierung  
 

 

CR 1   X 

Ref. Nr. 

2.3.2 

Das Deckblatt ist vollständig und korrekt ausgefüllt 

Frage (07.07.2022): 

Wieso wurde beim Feld Projektentwickler ARGE Emissionsverminderung mit Kältemitteln und  

 gestrichen? 

Antwort Gesuchsteller (18.11.2022): 

Die Anpassung war ein Fehler, weil die  die Federführung hat in der ARGE und 

nicht die . Die Anpassung wurde nun aber rückgängig gemacht, denn 

Gesamtzusammenhang hat sich an den Strukturen nichts geändert gegenüber dem Vorjahr. 

Fazit Verifizierer (24.11.2022): 

Damit ist die Sache geklärt und CR 1 kann geschlossen werden. 

 

 

CR 2   X 

Ref. Nr. 

3.1.6 

Alle neu aufgenommenen Vorhaben sind nicht vor der Anmeldung beim Programm 

umgesetzt worden. Allfällige Abweichungen sind nachvollziehbar begründet und 

angemessen. 

3.1.7 

 

Die Angaben zur Umsetzung der einzelnen, neu aufgenommenen Vorhaben sind 

beschrieben und mit entsprechenden Dokumenten belegt. Allfällige Abweichungen sind 

nachvollziehbar begründet und angemessen. 

3.1.9 Die während der betrachteten Monitoringperiode neu ins Programm aufgenommene 

Vorhaben erfüllen die Aufnahmekriterien vollumfänglich. Dies ist mit entsprechenden 

Belegen dokumentiert.  

3.3.8 Alle dynamischen Parameter (aus den Formeln zur Berechnung der 

Emissionsverminderungen) sind vollständig aufgeführt und belegt (Datenquelle/Beleg in 

Anhang A5) 

Frage (24.11.2022): 

Im Monitoring wurden alle komplexen Vorhaben sowie 12 Standardvorhaben (Stichproben) überprüft. 

Während der Prüfung kamen diverse Fragen zu verschieden Vorhaben auf. Bitte prüfen Sie die Fragen 

der auf der letzten Seite aufgeführten Liste. 

Antwort Gesuchsteller (28.11.2022): 

Alle Fragen wurden beantwortet, und wo nötig wurden Dokumente bereinigt oder nachgeliefert. 

 

Fazit Verifizierer (09.12.2022): 

Die Fragen wurden vollständig beantwortet (siehe Details CR 2 Vorhabenprüfung unten).  

Nach der Prüfung der Antworten in Tranchen wurden am 28.11.2022 per Telefon zu den Vorhaben 

12262 und 12598 weitere Rückfragen gestellt. Beim Vorhaben 12262 wurde letzte offene Punkte zum 

Kompressorwechsel und beim Vorhaben 12598 zum Umfang der Arbeiten im Jahr 2015 geklärt. 

Dadurch konnten die verbliebenen, offenen Punkte aus den vorangegangenen Fragerunden geklärt 

werden. Es verbleiben keine offenen Punkte und CR 2 kann geschlossen werden. 
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CR 3   X 

Ref. Nr. 

3.3.15 

Alle gemäss Projekt-/Programmbeschreibung bzw. letztem Monitoringbericht zu 

prüfenden Einflussfaktoren sind aufgeführt und erklärt. Allfällige Abweichungen sind 

nachvollziehbar begründet und angemessen. 

Frage (07.07.2022): 

Wieso wurde die Erläuterung zur Revision der ChemRRV der Jahre 2019 und 2020 gestrichen? Die 

Ausführungen zum Nachfüllverbot der Referenzanlagen sind aus Sicht des Verifizierungsteams nach 

wie vor relevant. 

Antwort Gesuchsteller (18.11.2022): 

Es ist korrekt, dass die Anpassungen noch immer relevant sind, nur fanden sie nicht im Berichtsjahr 

2021 statt. Um den Überblick zu gewährleisten, wurden sie die entsprechenden Erläuterungen nun 

aber analog zum Vorjahr wieder in den Bericht aufgenommen. 

Fazit Verifizierer (24.11.2022): 

Damit ist die Sache geklärt und CR 3 kann geschlossen werden. 
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CR 2 Vorhabenprüfung 
 
 
 
Dieser Anhang ist vertraulich und wird nicht veröffentlich. 


